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RS UVS Kärnten 1998/04/10 KUVS-
670-671/9/97

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1998

Rechtssatz

Der Beschuldigte ist für die Überladung seines LKW's beim Transport verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich, wenn er

zur Überwachung der Ladevorschriften nicht ein entsprechendes Kontrollsystem einrichtet. Diese Forderung wird nicht

erfüllt, wenn der Beschuldigte hinsichtlich der Einhaltung der Beladungsvorschriften im wesentlichen lediglich eine

schriftliche Anweisung herausgab, die Beladungsvorschriften einzuhalten, jährlich Betriebsversammlungen

durchführte, in denen er darauf hinweist, daß die verfahrensgegenständlichen Vorschriften einzuhalten sind und er

auch stichprobenartig eine Kontrolltätigkeit durchführt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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